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Interpellation SVP-Fraktion „E-Voting“ 
 
 
Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren  

1. Ausgangslage 

1.1. Interpellation 

Am 4. Dezember 2018 reichte die SVP-Fraktion die Interpellation „E-Voting“ ein (s. Beilage). 
Darin erkundigt sie sich zu den Kosten des Glarner E-Voting-Projekts, den Rechtsgrundla-
gen des elektronischen Stimmkanals sowie zur Prioritätensetzung des Regierungsrates. 

1.2. E-Voting im Kanton Glarus 

Die Einführung des elektronischen Stimmkanals ist im Kanton Glarus seit Längerem ein stra-
tegisches Ziel des Regierungsrates; das Vorhaben fand bereits in die Legislaturplanungen 
2010–2014 sowie 2014–2018 Eingang. Der Glarner Regierungsrat befindet sich damit im 
Einklang mit der Zielsetzung von Bund und Kantonen. Diese sieht vor, dass zwei Drittel der 
Kantone an den Nationalratswahlen 2019 E-Voting einsetzen. 
 
2015 fanden erste Versuche mit Auslandschweizer Stimmberechtigten statt. Der Kanton Gla-
rus war damals Mitglied im sogenannten Consortium Vote électronique. Nachdem der Bun-
desrat die Bewilligung für den Einsatz des Consortium-Systems anlässlich der Nationalrats-
wahlen 2015 verweigerte, wurde das Consortium aufgelöst; die Arbeiten an der Einführung 
von E-Voting wurden im Kanton Glarus bis auf Weiteres auf Eis gelegt. 
 
Im Zuge der Totalrevision der glarnerischen Gesetzgebung im Bereich der politischen 
Rechte schlug der Regierungsrat eine gesetzliche Grundlage für den flächendeckenden Ein-
satz von E-Voting vor. Die Landsgemeinde stimmte dem neuen Gesetz über die politischen 
Rechte mitsamt dieser Grundlage an der Landsgemeinde 2017 zu. Im Gesetz enthalten ist 
der Vorbehalt zugunsten des Glarner Landrates, definitiv über die Einführung des elektroni-
schen Stimmkanals zu befinden. Dieser beschloss im September 2017, dem regierungsrätli-
chen Antrag zu folgen und den Startschuss für die erneute Einführung von E-Voting zu ge-
ben. Der Antrag sah vor, dass der elektronische Stimmkanal von Beginn weg – voraussicht-
lich ab den National- und Ständeratswahlen 2019 – sämtlichen Glarner Stimmberechtigten, 
also 100 Prozent des Elektorats, zur Verfügung stehen soll. Hintergrund für dieses Vorgehen 
bildeten insbesondere Kosten-/Nutzen-Überlegungen, aber auch die gute Ausgangslage mit 
kurzen Entscheidungswegen und lediglich drei Gemeinden. 
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Im Winter 2017/2018 wurde der Auftrag ausgeschrieben, wobei ein Fokus auf der Erfüllung 
der Anforderungen an ein sogenanntes vollständig verifizierbares System (s. dazu Antwort 
auf Frage 3) lag. Der Auftrag wurde schliesslich an die Schweizerische Post erteilt. Im April 
2018 wurde mit den Arbeiten an der Einführung begonnen. Der Zeitplan war ambitioniert, 
konnte soweit aber eingehalten werden. Im September 2018 wurden auch die Arbeiten für 
die von Bundesrechts wegen notwendige Zertifizierung der Sicherheit von Infrastruktur und 
Betrieb bzw. der kantonalen Prozesse an die Hand genommen. 
 
Anfangs Dezember 2018 beschloss der Landrat in der Debatte zur Legislaturplanung 2019–
2022 die Rückweisung der Massnahme „Einführung von E-Voting als dritten Stimmkanal“ an 
den Regierungsrat. Im Vordergrund standen Bedenken bezüglich der Sicherheit, die vor al-
lem auch durch die Berichterstattung über das Genfer System bzw. dessen Rückzug hervor-
gerufen wurden. Die Rückweisung wurde mit dem Auftrag verbunden, das Einführungspro-
jekt zu sistieren. Der Regierungsrat beschloss in der Folge, den Starttermin für den elektroni-
schen Stimmkanal zu verschieben, die Projektarbeiten vorübergehend auf Eis zu legen und 
dem Landrat im Sommer 2019 Bericht und Antrag über das weitere Vorgehen zu unterbrei-
ten.  

2. Beantwortung 

Zu Frage 1. – Zum Zeitpunkt der Antragstellung an den Landrat betreffend den Beschluss 
über die Einführung des elektronischen Stimmkanals war noch nicht bekannt, welcher der 
beiden damaligen E-Voting-Systemanbieter im Kanton Glarus den Zuschlag erhalten wird. 
Die Schätzung der Initialkosten von 60’000 Franken basierte deshalb auf Richtofferten, die 
von beiden Anbietern eingeholt wurden. Dieser Betrag entspricht den mit dem schliesslich 
ausgewählten Anbieter vereinbarten Einführungskosten (exkl. MwSt.; mit MwSt: ca. 
65’000 Fr.). Hinzu kommen jedoch weitere Kosten, die zum Zeitpunkt der Antragstellung auf-
grund vieler offener Punkte (z. B. Systementscheid, Anforderungen an Zertifizierung) noch 
nicht abseh- bzw. bezifferbar waren. Diese werden im Folgenden dargelegt: 
– Externe Unterstützung Ausschreibung / Projektmanagement: Während andere Kantone 

für die Einführung von E-Voting zusätzliches Personal eingestellt haben, versuchte der 
Kanton Glarus, die Einführung und den Betrieb mit bestehenden Ressourcen zu stem-
men. Die effizienten Strukturen (insb. nur drei Gemeinden) sowie die Absicht, den Stel-
lenetat für E-Voting nicht langfristig zu erhöhen, rechtfertigten dieses Vorgehen. Weil 
Ausschreibung und Einführungsprojekt sich als sehr aufwändig erwiesen, wurde jeweils 
punktuell eine externe Projektunterstützung beigezogen. Externes Know-how wurde ins-
besondere für die Ausschreibung des Systems benötigt. Der Kanton Glarus führte – wie 
andere Kantone auch – eine sehr aufwändige Ausschreibung durch. Dadurch konnte ei-
nerseits sichergestellt werden, dass das System alle Anforderungen (insbesondere auch 
die sicherheitstechnischen) von Bund und Kanton erfüllt. Zum anderen konnte die Offerte 
als Bestandteil des Vertrags mit dem Systemanbieter verwendet werden. Die aufwändige 
Ausschreibung reduzierte somit den Aufwand für die Ausarbeitung des Vertrags und führt 
zu einer Absicherung des Kantons gegenüber dem Systemanbieter, weil jedes Detail in 
der Offerte abgedeckt ist. Ausserdem wurde nach dem Systementscheid eine externe 
Unterstützung mit der Begleitung des Projekts beauftragt. Mit dieser wurde der interne 
Projektleiter punktuell entlastet sowie eine Qualitätssicherung und ein Back-up sicherge-
stellt. Gerade in einem sensiblen Bereich wie dem vorliegenden ist es angezeigt, ein 
wirksames Vieraugenprinzip einzurichten. Die Kosten für die Unterstützung der Aus-
schreibung beliefen sich auf rund 44’000 Franken (inkl. MwSt.). Für die Unterstützung 
des Einführungsprojektes sind weitere 40’000 Franken (inkl. MwSt.) vorgesehen, wobei 
bis zum Projektunterbruch im Dezember 2018 rund die Hälfte davon aufgebraucht ist. 

– Unterstützung Vorbereitung Zertifizierung: Für die Unterstützung der Vorbereitung auf die 
Zertifizierung des Kantons wurde ebenfalls eine externe, unter anderem auf Cyber-
security spezialisierte Beratungsfirma beigezogen. Das notwendige Know-how für die 
Etablierung des erforderlichen Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) ge-
mäss ISO 27001 ist bisher in der kantonalen Verwaltung nicht vorhanden. Ausserdem ist 
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in konzeptioneller Hinsicht zu klären, in welcher Form die Zertifizierungsstelle die Konfor-
mität von Infrastruktur und Betrieb in der Risikosphäre des Kantons mit den Anforderun-
gen des Bundes überprüfen soll. Die externe Unterstützung der Vorbereitung auf die Zer-
tifizierung kostet insgesamt rund 38’000 Franken (inkl. MwSt.), wobei bis zum Projektun-
terbruch rund 23’000 Franken bereits abgerechnet wurden. Für das erstmalige interne 
Audit im Vorfeld der Zertifizierung durch die unabhängige Zertifizierungsstelle sind 
7300 Franken aufzuwenden (bei Weiterführung des Projekts).  

– Zertifizierung: Die vorgeschriebene Zertifizierung des Kantons durch eine unabhängige, 
bei der Schweizerischen Akkreditierungsstelle akkreditierte Zertifizierungsstelle kostet bei 
Weiterführung des Projekts rund 28’000 Franken (inkl. MwSt.). 

– Diverse kleinere Anschaffungen: Um die Anforderungen des ausgewählten Systems so-
wie der Regularien zu erfüllen, mussten diverse kleinere Anschaffungen getätigt werden. 
Dazu gehören dedizierte E-Voting-Laptops, die durch den Informatikdienst beschafft wur-
den (und bei Verzicht auf E-Voting ohne Weiteres regulär genutzt werden können; sie 
entsprechen den üblichen Laptops, verfügen aber über eine erhöhte Leistungsfähigkeit) 
sowie Barcode-Scanner für die Kontrolle der Einhaltung des Doppelstimmverbots. Lap-
tops wie auch Scanner sind im Informatikbudget 2019 enthalten, wurden jedoch bereits 
2018 bezogen, um den engen Zeitplan einhalten zu können. Weiter wurden USB-Sticks 
und Smartcards sowie ein kleiner Tresor für die Aufbewahrung der sensitiven Infrastruk-
tur angeschafft. 

– Anpassung Stimmrechtsausweis: Die Schweizerische Post bietet einen Standard-Stimm-
rechtsausweis an. Weicht der vom Kanton gewünschte Stimmrechtsausweis davon ab, 
muss der Mehraufwand für die nicht triviale, technische Umsetzung der Änderungen be-
zahlt werden. Im Fall des Kantons Glarus betragen die Kosten aufgrund der Abweichun-
gen – insbesondere Unterschriftenfeld Bestätigung Wahlhilfe und dezentrale Verwaltung 
Auslandschweizer – rund 12’000 Franken (inkl. MwSt.).  

– Einrichtungs- und Anpassungskosten Umsysteme: Für die Einrichtung der Druckerei ent-
stehen einmalige Kosten von rund 7500 Franken (inkl. MwSt.), wobei zum Zeitpunkt des 
Projektunterbruchs 4000 Franken bereits angefallen sind. Im Zuge des Einführungspro-
jekts wurden ausserdem die Schnittstellen zu den Gemeinden überprüft (Lieferung/Aus-
tausch von Stimmregisterdaten, Kandidaten, Vorlagen und Resultaten). Nach Absprache 
mit den Gemeinden wurde entschieden, die bereits bisher vereinzelt eingesetzte Resul-
tatermittlungssoftware flächendeckend einzuführen. Die Anbieterin der Software sorgt ge-
meinsam mit der Schweizerischen Post für das Funktionieren der Schnittstelle. Die An-
schaffung ermöglicht eine hohe Effizienz bei der Abwicklung von Wahlen und Abstim-
mungen sowie die vorgeschriebene Plausibilisierung von E-Voting-Resultaten (im Ver-
gleich zu den Resultaten, welche über konventionellen Kanäle eingegangen sind). Die 
Einführungsarbeiten kosteten rund 8500 Franken. Sobald die Software produktiv einge-
setzt wird (also bei einer Weiterführung des Projekts), sind einmalige Lizenzkosten von 
rund 26’000 Franken fällig. Diese Lizenzkosten sind im Informatikbudget 2019 enthalten. 

 
Bezüglich der Kosten im Zusammenhang mit der Zertifizierung ist ein Gesuch bei E-Gover-
nement Schweiz um Unterstützung in Höhe von rund 73’000 Franken hängig (unter Vorbe-
halt der Weiterführung des Projekts). Das Gesuch hatte bisher gute Chancen; diese haben 
sich aufgrund des Projektstopps verschlechtert, weil andere Gesuche mit fixem Zeitplan wohl 
bevorzugt werden dürften. Die Gewährung des Beitrags würde die (erhöhten) Einführungs-
kosten deutlich reduzieren. 
 
Die zusätzlichen Kosten aufgrund der Unterstützung des Einführungsprojekts sowie die Zerti-
fizierung wurden im Rahmen der Budgets 2018 und 2019 nachgeführt. Im Detailkommentar 
wird darauf hingewiesen. 
 
Unter dem Strich kostet die Einführung von E-Voting also mehr, als ursprünglich angenom-
men. Die zusätzlichen Kosten liessen sich zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht zuverläs-
sig vorhersehen. In wesentlichen Teilen war unklar, welche Unterstützung der Kanton zu-
sätzlich benötigt. Denn es war weder bekannt, welches System angeschafft wird (die beiden 



 

4 

Systeme folgen unterschiedlichen organisatorischen Konzepten), noch welcher Aufwand die 
Zertifizierung mit sich bringen wird. Glarus ist der erste Kanton, der das 100-Prozent-System 
einführen will. 2017 gab es keinerlei Erfahrungen mit der notwendigen (Kantons-)Zertifizie-
rung und somit keinen Anbieter, der eine solche Zertifizierung schon einmal durchgeführt 
hat. Auch hier hätte Glarus Pionierarbeit geleistet. Der entsprechende Aufwand wurde unter-
schätzt, zumal damalige Abklärungen sowie die Erfahrungen mit dem früheren E-Voting-Pro-
jekt einen deutlich tieferen Aufwand vermuten liessen.  
 
Die in der Interpellation erwähnten „hunderten von Stunden“ entsprechen einerseits dem 
Aufwand der Schweizerischen Post, der mit den vertraglich vereinbarten Initialkosten abge-
deckt wird. Es ist festzuhalten, dass die Schweizerische Post einen sehr grossen Aufwand 
betrieben hat, um die Anforderungen und den Zeitplan des Kantons Glarus einhalten zu kön-
nen. Andererseits handelt es sich um Eigenleistungen der Verwaltung, die mit dem Zurück-
stellen anderer Arbeiten und Mehrstunden durch das Personal ermöglicht wurden.  
 
Der vom Landrat veranlasste Projektunterbruch würde bei Wiederaufnahme zusätzliche Kos-
ten von mindestens 20’000 Franken verursachen (erneute Tests, Neuaufsetzen des Projekts 
mit neuen Zeitplänen usw., allenfalls erneute Schulungen). 
 
 
Zu Frage 2. – Der Betrieb des E-Voting-Systems durch die Schweizerische Post kostet bei 
vier Urnengängen 131’000 Franken pro Jahr (exkl. MwSt.; mit MwSt.: ca. 140’000 Fr.). Lang-
fristig werden die Kosten eher sinken, weil das Preismodell der Schweizerischen Post einen 
Rabatt nach Anzahl Kundenkantone vorsieht. Da das Genfer System per Frühjahr 2020 nicht 
mehr zur Verfügung steht, werden mehrere Kantone auf das System der Schweizerischen 
Post wechseln. Je nach Zahl der neuen Post-Kantone steigt der Rabatt. Pro Urnengang kos-
tet das E-Voting-System an sich heute je Stimmberechtigten rund 1.30 Franken. 
 
Wiederkehrende Kosten ergeben sich indirekt durch die vorgeschriebenen Überwachungs-
audits (ca. 7000 Fr./Jahr) durch die externe Zertifizierungsstelle sowie alle drei Jahre ein Re-
zertifizierungsaudit (ca. 13’000 Fr.). Das jährliche interne Audit kostet rund 7500 Franken, 
solange das notwendige Know-how nicht intern vorhanden ist. Die regelmässigen Überprü-
fungen tragen wirksam dazu bei, die Sicherheit des elektronischen Stimmkanals nachhaltig 
zu gewährleisten.  
 
In Umsetzung einer Bundesvorgabe wird ausserdem eine unabhängige E-Voting-Wahlkom-
mission E-Voting-Urnengänge begleiten. Das Konzept sieht vor, dass sich diese Kommission 
im Wesentlichen aus Mitgliedern der bisherigen, vom Volk gewählten kommunalen Wahlbü-
ros zusammensetzt. Die Mitglieder der Wahlkommission sollen pro Einsatz mit einem or-
dentlichen Sitzungsgeld von 150 Franken entschädigt werden. Insgesamt fallen dadurch 
Kosten von rund 5000 Franken pro Jahr an. 
 
Insgesamt zeigt sich also, dass die wiederkehrenden Kosten leicht höher sind, sich aber 
dennoch in der Grössenordnung der prognostizierten Zahlen bewegen. 
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Zu Frage 3. – Die kantonale Rechtsgrundlage für den (flächendeckenden) Einsatz des elekt-
ronischen Stimmkanals liegt mit Artikel 15 des Gesetzes über die politischen Rechte vor. Die 
Verordnung über die politischen Rechte des Bundes (VPR) sieht für den Einbezug des Elek-
torats in E-Voting-Versuche Limiten vor: 
 

Artikel 27f; Limiten 
1 Die Bundeskanzlei legt fest, welche Anforderungen ein System der elektronischen 
Stimmabgabe sowie der Betrieb erfüllen müssen, damit: 
a. höchstens 30 Prozent des kantonalen Elektorats zur elektronischen Stimmabgabe zu-
gelassen werden kann; dabei darf die Limite von 10 Prozent des gesamtschweizerischen 
Elektorats nicht überschritten werden; 
b. höchstens 50 Prozent des kantonalen Elektorats zur elektronischen Stimmabgabe zu-
gelassen werden kann; dabei darf die Limite von 30 Prozent des gesamtschweizerischen 
Elektorats nicht überschritten werden; 
c. das gesamte kantonale Elektorat zur elektronischen Stimmabgabe zugelassen werden 
kann. 

 
Je höher die Sicherheit von System und Betrieb ist, desto mehr Stimmberechtigte können 
berücksichtigt werden. Werden alle Anforderungen erfüllt, kann das gesamte kantonale Elek-
torat einbezogen werden (Art. 27f Abs. 1 Bst. c VPR). Die Anforderungen legt die Bundes-
kanzlei in ihrer Verordnung über die elektronische Stimmabgabe (VEleS) bzw. deren um-
fangreichen Anhang (Technische und administrative Anforderungen an die elektronische 
Stimmabgabe) fest. Dazu gehört insbesondere, dass das eingesetzte System über die soge-
nannte vollständige Verifizierbarkeit verfügen muss (vgl. dazu Art. 5 VEleS). Die vollständige 
Verifizierbarkeit gewährleistet, dass systematische Fehlfunktionen infolge von Softwarefeh-
lern, menschlichen Fehlleistungen oder Manipulationsversuchen im gesamten Wahl- bzw. 
Abstimmungsablauf dank unabhängiger Mittel erkannt werden.1 Das System und der Betrieb 
müssen zudem besonders eingehend und durch unabhängige Prüfstellen überprüft werden 
(vgl. dazu Art. 7 VEleS). Und nicht zuletzt muss der Quellcode des Systems veröffentlicht 
werden; dieses muss zudem einen öffentlichen Intrusionstest durchlaufen. Bei Intrusions-
tests erhalten Experten die Möglichkeit, das System anzugreifen. 
 
Diese Anforderungen sind entweder erfüllt oder waren auf bestem Weg dazu: 
– Das System der Schweizerischen Post verfügt über die vollständige Verifizierbarkeit; die 

Konformität mit den gesetzlichen Anforderungen wurde durch die unabhängige Prüfstelle 
gemäss der VEleS überprüft. Die Zertifizierungen waren erfolgreich. 

– Der Kanton arbeitete bis zum Projektunterbruch intensiv an seiner Zertifizierung (Informa-
tionssicherheitsmanagementsystem, Konformität mit ISO-27001-Norm sowie Anforderun-
gen Anhang zur VEleS, Ziff. 2–4; vgl. dazu Ziff. 5.3 VEleS-Anhang). Gemeinsam mit der 
unabhängigen Zertifizierungsstelle wurde der Zertifizierungsplan vereinbart; zum Zeit-
punkt der Gesuchstellung an den Bundesrat wäre eine Konformitätserklärung vorgele-
gen. 

– Die E-Voting-Druckerei hat den ersten Teil ihrer Zertifizierung bereits absolviert; der 
zweite Teil folgt im April 2019. Auch hier wäre rechtzeitig eine Konformitätserklärung vor-
gelegen. 

– Der Quellcode des eingesetzten Systems wurde anfangs Februar publiziert. 
– Der öffentliche Intrusionstest wird vom 25. Februar bis am 24. März 2019 durchgeführt. 

Es haben sich bereits mehr als 600 Personen – z. B. Hacker und andere IT-Experten – 
dazu angemeldet. 

 
Somit hätte der Kanton Glarus bzw. dessen Partner zum Zeitpunkt der Einreichung des Ge-
suchs an den Bundesrat die Anforderungen erfüllt, um E-Voting flächendeckend anbieten zu 
können. Es ist also nicht nur so, dass die gesetzliche Möglichkeit, 100 Prozent des Elekto-

                                                
1 Vgl. dazu: Glossar zu Vote électronique (abrufbar unter https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/politi-
sche-rechte/e-voting.html). 
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rats einzubeziehen, besteht. Vielmehr hätte Glarus als erster Kanton auch alle Vorausset-
zungen tatsächlich erfüllt, um von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. Selbstverständ-
lich wurden das Vorgehen, die Zeitplanung und die Eckpunkte mit der dafür zuständigen 
Bundeskanzlei abgesprochen. Es bestand und besteht ein enger Kontakt. 
 
Ein Blick in die Rechtsgrundlagen zeigt also, dass die Aussage der Interpellantin, wonach 
der flächendeckende Einsatz von E-Voting noch gar nicht möglich sei, falsch ist. Der Regie-
rungsrat bedauert, dass mit dieser Aussage Zweifel an der Rechtmässigkeit des Vorhabens 
gestreut wurden.  
 
 
Zu Frage 4. – Die Priorisierung von Projekten ist immer Resultat eines politischen Diskurses. 
Dieser Diskurs wurde auch im Falle von E-Voting geführt. E-Voting als Massnahme in den 
Legislaturplanungen 2010–2014 sowie 2014–2018 war unbestritten. Die Schaffung einer ge-
setzlichen Grundlage für den flächendeckenden Einsatz im neuen Gesetz über die politi-
schen Rechte wurde von Landrat und Landsgemeinde verabschiedet; an letzterer ohne 
Wortmeldung. Und schliesslich stimmte der Landrat der flächendeckenden Einführung im 
September 2017 zu. Die Einführung von E-Voting entspricht somit einem Auftrag des Land-
rates. Diesen Auftrag eigenmächtig zurückzustellen und ihn dadurch nicht zu erfüllen, ist aus 
Sicht des Regierungsrates nicht korrekt. Daran ändern auch die finanziellen Aussichten 
nichts, zumal der Finanzplan 2018–2021, der zum Zeitpunkt des Landratsbeschlusses aktu-
ell war, deutlich schlechtere Prognosen als jener für 2020–2023 beinhaltete. Wären die fi-
nanziellen Aussichten also ausschlaggebend, hätte der Landrat bereits 2017 eine Einführung 
von E-Voting ablehnen müssen. Nun, nachdem das Projekt bereits weit fortgeschritten ist, 
aus finanzpolitischen Gründen eine Kehrtwende zu vollziehen, erachtet der Regierungsrat 
als wenig nachhaltig. Es entstünden dadurch Kosten, denen kein Gegenwert gegenüber-
steht. Auch muss der Regierungsrat darauf vertrauen können, dass einmal gefällte Ent-
scheide nicht ohne Not umgekehrt werden. Die Ausgangslage hat sich seit dem Landratsent-
scheid 2017 nicht wesentlich geändert. Im Gegenteil: Die Anforderungen an ein E-Voting-
System wurden 2018 sogar noch verschärft. 
 
E-Voting ist eine Dienstleistung für die Bürgerinnen und Bürger. Es erleichtert einen be-
stimmten, relativ häufigen Behördengang: die Teilnahme an Wahlen und Abstimmungen. Auf 
die Vorteile von E-Voting wurde im Rahmen des regierungsrätlichen Antrags vom 15. August 
2017 ausführlich eingegangen. E-Voting entspricht auch einem Bedürfnis der Bevölkerung. 
Die von der Bundeskanzlei erhobenen Zahlen zeigen, dass in den E-Voting-Kantonen regel-
mässig mehr als die Hälfte jener Stimmenden, welche für den elektronischen Stimmkanal zu-
gelassen sind, diesen auch nutzen. Eine Studie von 2016 zeigt zudem auf, dass mehr als 
zwei Drittel der Stimmberechtigten die Einführung von E-Voting befürworten – unabhängig 
von ihrem Alter und trotz gewisser Sicherheitsbedenken. Bei den unter 30-Jährigen erfährt 
E-Voting gar eine Zustimmung von 90 Prozent. 2 Ende November 2018 wurde eine Befra-
gung bei über 1000 Aargauer Stimmberechtigten durchgeführt. Die Resultate decken sich 
mit den Erkenntnissen von 2016: Zwei Drittel der Befragten stehen der Einführung von E-Vo-
ting positiv gegenüber. Die Autoren kommen zum Schluss, dass die in den vergangenen Mo-
naten intensivere politische Diskussion und die kritischen Stimmen die Unterstützungsraten 
für E-Voting nur unwesentlich beeinflusst haben.3 Es gibt keinen Anlass für die Annahme, 
dass die Glarner Bürgerinnen und Bürger wesentlich anders denken als die Aargauerinnen 
und Aargauer. So ist auch der Regierungsrat der Ansicht, dass die Einführung von E-Voting 
einem Bedürfnis der Bevölkerung entspricht.  
 
 

                                                
2 Milic, Thomas; McArdle, Michele; Serdült, Uwe (2016): Haltungen und Bedürfnisse der Schweizer 
Bevölkerung zu E-Voting, Studienberichte des Zentrums für Demokratie Aarau, Nr. 9. 
3 Serdült, Uwe, und Brüggemann, Salim (2019): FOKUS Aargau: Special zum Thema „E-Voting“. 
Aarau, Zentrum für Demokratie Aarau. 
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Zu Frage 5. – Die Kosten in den Jahren 2014 und 2015 für die Einführung von E-Voting für 
die Auslandschweizer Stimmberechtigten (damals ca. 500–600 Personen) und für die Durch-
führung zweier Urnengänge beliefen sich auf rund 63’000 Franken. Vergleiche mit dem aktu-
ellen Einführungsprojekt (E-Voting für alle, insgesamt rund 27’000 Stimmberechtigte) sind 
aufgrund der unterschiedlichen Ausgestaltung von System und Betrieb nur bedingt möglich. 
 
 
Genehmigen Sie, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, den Ausdruck unserer 
vorzüglichen Hochachtung. 
 

Im Namen des Regierungsrates 
 
Andrea Bettiga, Landammann 
Hansjörg Dürst, Ratsschreiber  

 
 
 
Beilage: 
– Interpellation 
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